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Klempnertechnik
im Hochbau

Kommentar

Auflage geprüft durch
Informationsgemeinschaft
zur Feststellung der
Verbreitung von Werbeträgern

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Der Weg ist das Ziel!“

Kaum haben uns die Meldungen vom Wirtschaftsaufschwung und  
dem damit verbundenen Stellenaufbau erreicht, wird zur Minderung 
der Euphorie eine neue Finanzierungslücke sichtbar. Die Politik der  
Koalition fordert aufgrund zunehmender Erderwärmung drastische 
Maßnahmen zum Schutz der Atmosphäre und wer, wenn nicht der 
brave Steuerzahler, könnte diese besser finanzieren?
 
Der Weg, die energetische Gebäudesanierung, ist das Ziel. Die Zielvor-
gabe ist gewaltig, denn bis 2020 sollen 40% der Treibhausemissionen  
beseitigt sein. Das schafft einerseits neue Arbeitsplätze, beispielsweise 
im Automobil-, Forschungs- und Hochbaubereich. Andererseits  
entstehen dadurch finanzielle Belastungen – nicht nur für Hausbesitzer 
und Mieter.

Wie gut, dass uns ein CO₂-Gebäudesanierungs-Programm bereits den 
Weg weist – uns Scheuklappen aufsetzt, um nicht vor der Lücken- 
haftigkeit des Finanzierungsplanes und neuen Kosten zurückzuschre-
cken. Sattdessen geraten andere (Umwelt-)Übeltäter ins Visier grüner 
Koalitionspolitik. Über 40 000 sanierungsbedürftige Schulen und  
Kindergärten sollen, sozusagen als energetische Vorbilder, auf  
Vordermann gebracht werden. Sind die Finanzierungsmöglichkeiten 
erst einmal gefunden, kann die Baubranche die Suche nach neuen  
Aufträgen vielleicht entspannter angehen. 

Viele Klempnerfachbetriebe könnten sich dann neben „kleinflächigen 
Dachaufbauten“ wieder öfter mit „flächendeckendem Dachbau“  
beschäftigen. Überhaupt erzeugt die Möglichkeit, von umweltpoli-
tischen Vorgaben auch beruflich zu profitieren, in zweifacher Hinsicht 
gute Gefühle – unserem Planeten und dem Jahresabschluss gegenüber.

Herzlichst Ihr

Klempnermeister Andreas Buck
(Chefredakteur)


